
Passender Unfallschutz
für jeden Typ.
Damit Sie nach einem Unfall gut abgesichert sind  
und schnell wieder nach vorne schauen können. Egal, wie aktiv Sie sind.

Unfallversicherung
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Ein kurzer Moment genügt – und plötzlich ist alles anders. Unfälle passieren 
oft unerwartet und mitten im Alltag: im Haushalt, in der Freizeit oder beim 
Sport. Tatsächlich ereignet sich in Deutschland alle vier Sekunden ein Unfall.

Zum Glück bleiben die Folgen häufig gering. Doch wenn dauerhafte Beeinträch-
tigungen zurückbleiben, verändert sich mehr als nur der Augenblick. Dann ist 
es entscheidend, gut abgesichert zu sein und Unterstützung zu haben, auf die 
Sie sich verlassen können.

Die RheinLand Unfallversicherung steht Ihnen in dieser Situation zur Seite: 
mit starken Leistungen und verlässlicher Unterstützung, damit Sie Ihren Alltag 
wieder sicher gestalten können. 

Weil ein Augenblick  
alles verändern kann.
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Wenn es darauf ankommt: 
Schutz, der mitwächst.
Ein Unfall kann vieles verändern. Deshalb ist eine zuverlässige Ab- 
sicherung wichtig – vor allem in der Freizeit, wenn die gesetzliche 
Unfallversicherung nicht greift.

Umfassender Schutz bei Unfallfolgen
Die Versicherung greift bei dauerhaften körperlichen oder geistigen 
Beeinträchtigungen (Invalidität). Sie erhalten eine einmalige Kapital-
leistung – bereits ab einem Invaliditätsgrad von einem Prozent. 

So sichern Sie Ihren Lebensstandard und schaffen finanzielle Stabi-
lität für sich und Ihre Familie, zum Beispiel bei Einkommensausfäl-
len oder Ausbildungskosten.

Mehr Leistung bei schweren Folgen
Mit der optionalen Progression (wahlweise 350 oder 500 Prozent) 
steigt Ihre Leistung überproportional an, wenn die Unfallfolgen 
schwerwiegend sind. Bei einer Progression von 500 Prozent 
kann sich die vereinbarte Versicherungssumme auf das Fünffa-
che erhöhen – ohne Mehrbeitrag. 

So bleiben Sie auch in herausfordernden Situationen finanziell 
gut aufgestellt.

Erhöhte Leistung für  
besonderes Engagement:  
Bei einem Unfall im Ehren-
amt oder als Nothelfer er- 
höht sich Ihre versicherte 
Invaliditätsleistung um 
10 Prozent (max. 5.000 
Euro).

Helmbonus:  
Erleiden Sie bei einem 
Unfall eine Kopfverletzung, 
obwohl Sie freiwillig einen 
Helm getragen haben, er- 
höht sich die Invaliditäts-
grundsumme um 25 Pro-
zent (max. 100.000 Euro).

Erhöhte Leistung bei  
Vorsorgeuntersuchungen 
(Kinder-Unfallversiche-
rung):  
Erleidet Ihr Kind vor dem 
18. Lebensjahr einen 
Unfall, erhöht sich die 
Invaliditätsleistung um 
10 Prozent (maximal 
5.000 Euro), wenn alle Vor-
sorgeuntersuchungen (U1 
bis U11 sowie J1 und J2) 
nachgewiesen sind.

Entwicklung der Invaliditätsleistung  
mit und ohne Progression
Beispiel für 100.000 Euro Versicherungsgrundsumme

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %  

ohne

350 %

500 %
Progression

Invaliditätsgrad

100.000 Euro

350.000 Euro

500.000 Euro
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Umfassender Schutz – 
weltweit und rund um die Uhr

Viele Unfälle passieren nicht spektakulär, sondern im 
ganz normalen Alltag. Genau diese Situationen sind 
mit abgesichert.

	• Schutz auch bei Unfällen durch Eigenbewegung  
(z. B. Umknicken).

	• Absicherung von Unfallfolgen durch ärztlich ver-
ordnete Medikamente.

	• Leistungen bei Knochenbrüchen oder Bänderrissen 
(inkl. Schmerzensgeld).

	• Volle Leistung auch bei Mitwirkung von Vorerkran-
kungen.

	• Auch komplexe Folgen wie Infektionen, Impfschä-
den oder Vergiftungen sind mitversichert.

	• Auch Bergungs- und Rettungskosten werden um-
fassend erstattet – auch bei aufwendigen Einsät-
zen im In- und Ausland.

Sie sind auch bei alltäglichen und häufig unterschätz-
ten Unfallursachen zuverlässig abgesichert.

„Ich habe einfach geholfen –  
wie immer.“

„Ich engagiere mich ehrenamtlich 
und war bei einem Einsatz dabei, 
als es zu einem Unfall kam. Dass 
ich dabei selbst betroffen war, hätte 
ich nie erwartet.

Gut zu wissen, dass mein Einsatz ge-
sehen und zusätzlich abgesichert wird. 
Das gibt mir ein gutes Gefühl – auch für  
die Zukunft.“
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Finanzielle Sicherheit  
nach einem Unfall

	• Sie können Ihr Einkommen langfristig mit einer lebens-
langen monatlichen Unfallrente sichern, bereits ab 50 % 
Invalidität.

	• Ihre Hinterbliebenen erhalten verlässliche finanzielle 
Unterstützung im Todesfall.

	• Mit Organspendeausweis steigt die Todesfallleistung zu-
sätzlich.

	• Verbesserte Gliedertaxen sorgen im Leistungsfall für 
deutlich höhere Auszahlungen.

	• Mit der hinzuwählbaren Übergangsleistung überbrücken 
Sie finanzielle Engpässe direkt nach einem schweren 
Unfall.

	• Mit dem optionalen Krankenhaustage- und Genesungs-
geld sichern Sie zusätzliche Ausgaben ab – auch bei 
ambulanten Operationen.

Nach einem Unfall entstehen oft zu-
sätzliche Kosten, etwa für Reha-Maß-
nahmen, Therapien, Umbauten oder 
Unterstützung im Alltag wie Haus-
haltshilfen und Kinderbetreuung. 

Gleichzeitig kann sich Ihre finanziel-
le Situation spürbar verschlechtern, 
wenn Einnahmen ganz oder teilweise 
wegfallen.

Mit der RheinLand Unfallversicherung 
sind Sie und Ihre Familie finanziell um-
fassend abgesichert.

„Alleine hätte ich das nicht  
so schnell geschafft.“

„Nach meinem Unfall musste ich zur 
Reha. Wochen weg von zu Hause hätte 
für meine Familie eine große Umstel-
lung bedeutet.

Aber dass meine Familie mich beglei-
ten konnte, hat einen riesigen Unter-
schied gemacht.

Wir haben diese Wochen gemeinsam 
gemeistert und genau das hat vieles 

leichter gemacht.“
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Medizinische Versorgung  
und schnelle Genesung

Nach einem Unfall zählt vor allem eines: 
die bestmögliche Behandlung und eine 
schnelle Rückkehr in den Alltag. 

	• Sie erhalten Unterstützung durch ein Reha-Ma-
nagement, das Maßnahmen koordiniert und Sie 
begleitet.

	• Family on Kur: Begleitung durch Angehörige bei 
Reha- oder Kurmaßnahmen (bis zu 30 Tagen mit 
einem maximalen Zuschuss von 30 Euro pro  
Übernachtung).

	• Kosmetische Operationen sind umfangreich abge-
sichert, inklusive Zahnbehandlungen.

	• Tattoo-Refresh bis 1.000 Euro für die Wiederher-
stellung oder das Cover-up unfallbedingter Narben.

	• Die Neubemessung des Invaliditätsgrades bis zu  
5 Jahre gibt Ihnen mehr Zeit, Spätfolgen berück-
sichtigen zu lassen.

Ihr Nutzen: Sie erhalten eine hochwertige Versorgung 
und bleiben flexibel, wenn sich gesundheitliche Folgen 
erst später zeigen.

„Die Narbe hat mich immer  
an den Unfall erinnert.“

Nach meinem Sturz ist eine Narbe zurück-
geblieben – genau über meinem Tattoo.

Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel  
geschaut habe, war der Unfall wieder 
präsent.

Ich hätte nicht damit gerechnet, dass  
ich Unterstützung für eine Korrektur  

bekommen würde. Jetzt überdeckt das  
Tattoo die Narbe und die Erinnerung  

daran, was passiert ist.“
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Praktische Hilfe im Alltag – 
wenn Sie Unterstützung brauchen
Sind Sie durch einen Unfall gesundheitlich eingeschränkt, sind oft 
selbst alltägliche Dinge schwer zu bewältigen. In dieser Situation ist 
es wichtig, den Alltag neu zu organisieren. Genau hier unterstützen 
wir Sie mit den Leistungen Ihrer Unfallversicherung.

Die Unfallversicherung übernimmt die Kosten z. B. für
	• staatlich anerkannte berufliche Umschulungsmaßnahmen
	• Umzug in behindertengerechte Wohnung
	• Prothesen und Hilfsmittel, künstliche Organe, Organtrans- 

plantationen
	• Anschaffung eines Behindertenbegleit- oder Assistenzhundes
	• �Unterstützung bei notwendigen Umbauten von Wohnung oder 

Fahrzeug.

Und mit der Unfall-Assistance erhalten Sie darüber hinaus  
praktische Hilfe, die Sie im Alltag spürbar entlastet.

	• Die Unfall-Assistance organisiert passende Hilfeleistungen – schnell und bedarfsgerecht.
	• Kosten werden im vereinbarten Rahmen übernommen, z. B. für Haushaltshilfe, Menüservice  

oder Fahrdienste.
	• Gesundheitshotline für medizinische Fragen zu Spezialisten, ärztlicher Zweitmeinung und  

Hilfe bei Vergiftungen
	• Pflegeberatung und -schulung von Angehörigen
	• Organisation und Kostenübernahme einer Grundpflege bis zu 4 Stunden täglich für die  

versicherte Person
	• Organisation von Verhinderungspflege für pflegebedürftige Angehörige
	• Unterstützung erfolgt situationsabhängig und nach klar definierten Voraussetzungen.

Konkrete Hilfe  im Alltag: organisiert, koordiniert 
und finanziell  unterstützt.
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Spezieller Schutz für  
Kinder und Familien

Infektionen und Impfschäden
Bleibende Beeinträchtigungen durch Infektionen 
oder Schutzimpfungen vieler Krankheiten sind 
abgesichert, z. B. Diphtherie, Gürtelrose, Keuch-
husten, Kinderlähmung, Masern, Mumps, Pfeiffer-
sches Drüsenfieber, Ringelröteln, Röteln, Scharlach, 
Tollwut, Windpocken, Wundstarrkrampf. 

Vergiftungen 
Kinder können Gefahren mancher Pflanzen, 
Medikamente oder Stoffe noch nicht einschätzen. 
Deshalb sind Vergiftungen bis zum 18. Lebens-
jahr mit abgesichert (auch Vergiftungen durch 
Alkohol oder Drogen).

Ersatz für Nachhilfekosten
Damit der entgangene Schulstoff nach einem Un-
fall schnell aufgeholt wird (60 Euro pro Tag, max. 
10.000 Euro).

Reparatur Brille oder Zahnspange
Schnell werden Brille oder Zahnspange bei Stür-
zen beschädigt. Die Reparaturkosten werden bis 
zu 200 Euro (Brille) bzw. 2.000 Euro (Zahnspange) 
übernommen.

 

Rooming-in-Leistung 
Unterbringungskosten für Sie, damit Sie bei einem 
Krankenhausaufenthalt Ihres Kindes (bis 18 Jahre) 
Tag und Nacht bei ihm bleiben können (60 Euro 
pro Nacht).

Unfall-Assistance (optional) 
Beratung zu schulischen/beruflichen Perspektiven 
bei bleibender Behinderung 
	• Kosten für Tagesmutter (fünf Tage/Woche  

à acht Stunden/Tag)
	• Taxikosten/ÖPNV-Begleitung
	• Organisation von Nachhilfe 
	• Beschaffung von Rollstuhl, Rollator 

oder Gehhilfen
	• Gesundheitshotline z. B. für Hilfe bei Vergiftun-

gen 
	• Schulung von Angehörigen in der Pflegesitua-

tion 
	• Pflegeberatung der Eltern
	• Entertainment-/Literaturpauschale

Elternunterstützungsgeld (optional) 
Damit Sie sich voll auf Ihr krankes Kind konzent-
rieren können: sei es für eine Pflegekraft, Unter-
stützung im Haushalt oder um den eigenen Job 
ruhen zu lassen. Sie erhalten bis zu 2.500 Euro 
monatlich bei schweren Unfällen, erheblichen 
Krebserkrankungen und notwendigen Operationen 
für bis zu zwei Jahre.

Wenn Kinder betroffen sind, ist schnelle Unterstützung für die ganze Familie entscheidend. 
Mit der RheinLand Kinderunfallversicherung sind Sie für Ihr Kind da, während finanzielle und 
organisatorische Unterstützung im Hintergrund geregelt ist.
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Sicherheit und  
Flexibilität im Alter
Auch im Alter bleiben Sie aktiv – mit dem passenden Schutz im Hintergrund. Passen Sie Ihren 
Versicherungsschutz mit unseren optionalen Leistungen flexibel an Ihre Lebenssituation an. So 
bleiben Sie selbstbestimmt und finanziell unabhängig – auch im höheren Alter.

	• Mit dem Unfall-Pflegegeld sichern Sie Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Pflegefall.
	• Zusätzliche Leistungen wie Schmerzensgeld bei typischen Altersverletzungen (Oberschenkel-

halsbruch oder auch Oberschenkel- oder Oberarmbruch) geben extra Sicherheit.

Ergänzen Sie den Schutz mit der Unfall-Assistance, erhalten Sie wertvolle und praktische Unter-
stützung im Alltag. Ab dem 67. Lebensjahr beinhaltet diese zusätzlich:
	• Organisation sowie einmalige Kosten der Installation einer Hausnotrufanlage in der Wohnung 
	• Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Pflegeheimplatz in einer vollstationären 

Pflegeeinrichtung
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 = mitversichert/vereinbart im Rahmen der Versicherungssumme

Jeder Mensch hat  
andere Bedürfnisse.
Deshalb bieten wir Ihnen verschiedene Tarifvarianten – vom soliden Basisschutz bis zur umfassenden  
Premium-Absicherung. Sie entscheiden, was zu Ihnen passt.

Mitversicherte Unfälle und Gesundheitsschäden bzw. Unfallursachen
(in alphabetischer Reihenfolge) Standard Plus Premium

Allergische Reaktionen als Folge von Insektenstichen nicht versichert

Anfälle (hierdurch verursachte Unfälle), soweit es sich dabei um ... handelt

	• Epileptische Anfälle und Krampfanfälle nicht versichert

	• Herzinfarkt oder Schlaganfall nicht versichert

	• andere Anfälle nicht versichert nicht versichert

�Bewusstseinsstörungen (hierdurch verursachte Unfälle) durch

	• Medikamenteneinnahme (nicht jedoch durch gewollte Einnahme von Drogen 
oder anderen Mittel, die das Bewusstsein beeinträchtigen) nicht versichert  

	• Trunkenheit beim Lenken von Kfz bis 1,3 ‰ bis 1,3 ‰ bis 1,3 ‰

	• �andere Ursachen, mit Ausnahme von Trunkenheit beim Lenken von Kfz über 
1,3 ‰ und bei gewollter Einnahme von Drogen oder anderen Mitteln, die das 
Bewusstsein beeinträchtigen

nicht versichert nicht versichert

Eigenbewegungen 
(Bauch-, Unterleibs- und Knochenbrüche; Schädigungen an Gliedmaßen oder Wir-
belsäule; Verrenkungen eines Gelenks; Zerrungen oder Zerreißungen von Muskeln, 
Sehnen, Bändern, Kapseln oder Menisken)

nicht versichert

Gase/Dämpfe – Gesundheitsschäden hierdurch (keine Berufskrankheiten)
plötzliches

und unerwartetes
Ausgesetztsein

bis zu 7 Tage
Einwirkungsdauer

bis zu 7 Tage
Einwirkungsdauer

Geräuscheinwirkung, plötzliche   

Herzinfarkt (hierdurch verursachte Unfälle)   nicht versichert

Höhenkrankheit  
(Ein Gesundheitsschaden durch ein Höhenlungenödem (HAPE) oder Höhenhirn-
ödem (HACE) aufgrund akuter Höhenkrankheit (AMS) gilt als mitversichert)

nicht versichert nicht versichert

Impfschäden durch Impfungen

	• gegen bestimmte Krankheiten nicht versichert

	• gegen SARS-CoV-2 (COVID-19) nicht versichert

Infektionen durch geringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen nicht versichert 

Infektionen

	• durch unfallbedingte Heilmaßnahmen oder Eingriffe 

	• mit Tollwut oder Wundstarrkrampf 

	• durch einen Zeckenstich mit FSME

Infektionen, wenn dadurch folgende Krankheiten verursacht werden:
	• Krankheiten, die durch Insektenstiche oder sonstige von Tieren verursachte 

Hautverletzungen übertragen werden; z. B. Borreliose/Lyme-Borreliose, Bru-
cellose, Enzephalitis/Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), Fleckfieber, 
Gelbfieber, Malaria, Meningitis, Pest, Schlafkrankheit (Afrikanische Trypanoso-
miasis);

	• Cholera, Diphtherie, Dreitagefieber, Echinokokkose, Gürtelrose, Keuchhusten, 
Kinderlähmung (Poliomyelitis), Lepra, Masern, Mumps, Pfeiffersches Drüsen-
fieber, Pocken, Ringelröteln, Röteln, Scharlach, Tularämie, Typhus/Paratyphus, 
Windpocken.

nicht versichert 

Insektenstiche: deren Folgen, soweit es sich nicht um Infektionen handelt  
(z. B. allergische Reaktionen) nicht versichert 

K.-o.-Tropfen – ungewollte Einnahme nicht versichert 
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Mitversicherte Unfälle und Gesundheitsschäden bzw. Unfallursachen
(in alphabetischer Reihenfolge) Standard Plus Premium

Kraftanstrengungen, erhöhte:

	• Verrenkungen von Gelenken an Gliedmaßen und Wirbelsäule 

	• Verrenkungen sonstiger Gelenke nicht versichert

	• sonstige Schädigungen an Gliedmaßen und Wirbelsäule nicht versichert 

	• Zerrungen oder Zerreißungen von Muskeln, Sehnen, Bändern oder Kapseln 
an sonstigen Körperteilen nicht versichert

	• sonstige Unterleibsbrüche nicht versichert 

	• Knochenbrüche nicht versichert 

Medikamenteneinnahme – Unfälle aufgrund hierdurch verursachter Bewusst-
seinsstörung nicht versichert 

Medikamentenentzug oder unsachgemäße Verabreichung in Situationen, denen 
sich die versicherte Person nicht entziehen kann (z. B. bei Entführung oder Geisel-
nahme)

nicht versichert nicht versichert 

Nahrungsmittelvergiftung nicht versichert

Rettung von Menschen, Tieren oder Sachen (auch bei bewusster Inkaufnahme 
einer Gesundheitsschädigung) 

Säuren 

	• als Gase oder Dämpfe – Gesundheitsschäden hierdurch  
(keine Berufskrankheiten)

plötzliches und 
unerwartetes 

Ausgesetztsein

bis zu 7 Tage Ein-
wirkungsdauer

bis zu 7 Tage Ein-
wirkungsdauer

	• fest oder flüssig (z. B. Verätzungen; keine Vergiftungen) 

Schlaganfall (hierdurch verursachte Unfälle) nicht versichert

Schneiden von Nägeln, Hühneraugen oder Hornhaut nicht versichert 

Sonnenbrände, Sonnenstiche 

Trunkenheit beim Lenken von Kfz bis 1,3 ‰ bis 1,3 ‰ bis 1,3 ‰

Übermüdung (hierdurch verursachte Unfälle) 

Vergiftungen durch Gase und Dämpfe
plötzliches und 
unerwartetes 

Ausgesetztsein

bis zu 7 Tage Ein-
wirkungsdauer

bis zu 7 Tage Ein-
wirkungsdauer

Vergiftungen durch Pflanzen nicht versichert nicht versichert 

Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den Schlund 
(Ausnahme: Vergiftungen durch Alkohol oder Drogen) nicht versichert

 
Ausnahme gilt bei 
Personen, die das 

14. Lebensjahr 
vollendet haben

 
Ausnahme gilt bei 
Personen, die das 

18. Lebensjahr 
vollendet haben

Wundinfektionen
durch nicht gering-

fügige Unfallver-
letzungen

auch durch gering-
fügige Unfallver-

letzungen

auch durch gering-
fügige Unfallver-

letzungen

Mitwirkung von Krankheiten und Gebrechen

Keine Anrechnung der Mitwirkung von Krankheiten und Gebrechen an den Unfall-
folgen bei einem Mitwirkungsanteil unter 25 % 70 % 100 %

Leistungsarten
(soweit mit uns vereinbart und im Versicherungsschein genannt)

Invaliditätsleistung als Invaliditätskapital und/oder Unfall-Rente

Gliedertaxe AUB verbesserte Plus verbesserte 
Premium

Vorzeitige Zahlung der Invaliditätsleistung bei medizinisch gesicherter Diagnose nicht versichert  

Helmbonus: Erhöhung der Invaliditäts-Grundsumme um 25 %, max. 100.000 Euro, 
wenn bei unfallbedingten Kopfverletzungen ein geeigneter Helm getragen wurde nicht versichert nicht versichert 

Hierbei handelt es sich um einen Auszug aus der Leistungsübersicht. Die komplette Pau-
schaldeklaration erhalten Sie bei Ihrer Rheinland Agentur vor Ort oder auf unserer Website.



Ihre RheinLand Agentur:

Empfehlen Sie uns gerne weiter. 
Ihre Freunde vertrauen auf Ihren Rat? Dann empfehlen Sie uns weiter. 
Wir gestalten und verbessern unsere Produkte und Leistungen regelmäßig –  
stets mit Blick auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Deshalb freut es uns,  
wenn Sie mit unserer Beratung, unserem Service und unseren Versicherungen  
zufrieden sind.  

Alle in der Broschüre beschriebenen Leistungen beziehen sich auf den Tarif Premium. 
Bei den Tarifen Standard und Plus können sie abweichen.

Mehr Infos!
www.rheinland-versicherungen.de/ 
unfallversicherung
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RheinLand Versicherungs AG, RheinLandplatz, 41460 Neuss, www.rheinland-versicherungen.de

Wir sind RheinLand.


